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Religionsunterricht in ayern

7u den geschıichtliıchen und rechtliıchen Bedingungen des Religions-
unterrichts in ayern
. Dıie 1e. des Protestantismus in ayern
Zu Begınn des Jahrhunderts wurden 100 Kırchentümer in das
CUuUcC Onigreic Bayern integriert. Durchorganıisierte Territorien WwWIe
Ansbach-Bayreuth, aber auch Reichsdoörtfer und „rıtterschaften mıt ihren
Iradıtionen und Rechtsverhältnissen gingen in dıe VON ben verordnete
Staatskırche eın Fränkische, sSschwabısche und altbayrısche Besonderhe!1l-
ten wurden mehr zusammengefaßt als verschmolzen. Bıs heute er-
scheıden sıch in ayern dıe en der re 1m ortlıchen Bewußtseın,
aber auch Frömmigkeıtsstile egıonal deutlich Dennoch ergaben siıch all-
mählıch Charakteristika des (Janzen: an Erwecklichkeit und rtho-
Oxle lassen sıch hıerzulande vereinbaren; 6S omMm aum Sektierer-
(um; der Sınn für institutionelle Kırchlichker ist entwickelt, daß 1im
»Kirchenkampf« oft schwer entscheıidbar Wäaäl, ob mehr für Rechte der
fur Glauben der Kırche gekämpitt wurde; wohl 1im Zusammenhang mıt
spater Industrialisierung wuchs das Interesse für sozlale und wissenschaft-
1C Herausforderungen langsamer. Wenn dieser VOL einigen ahrzehn-
ten herrschende Habiıtus SECIN mıt der relıgionspädagogischen Dominanz
»E vangelıscher Unterweisung« eIns gesetzt wırd, mıßversteht INan
etztere ziemlich fundamental

Die Diasporasıtuation des Protestantismus ayern
ayern ist N1IC| katholisch och wirkt siıch dıe Minderheitssituation auf
den Relıgionsunterricht aus

Evangelısche Schuler denken beı »Kırche« fast automatısch aps und
tholizısmus Darın spiegelt sıch dıe bıs 1921 ungleiche rechtlıche Sıtua-
tion beıderen Es gab dıe katholiısche Kırche, aber UTr dıe »prote-
stantısche Gesamtgemeinde«.
1924 1eardına Faulhaber das Konkordat fur euer erkauft durch dıe gleichze1-
tıgen Vertraäge mıt dem Protestantismus«, 1931 nannte Bıschof Buchberger ayern einen
»katholischen Staat«, TSt 1921 durfte »Evang.-Luth. Kırche« nach aqaußen verwendet WeETI-
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den och der Weıimarer eıt me1iınte dıe Regierung, den Staatsvertrag einselt1g andern
konnen nıcht das römische Konkordat erartıges WIT abgesunkenen Bewußtseıin

nach auch den Religionsunterricht hiınein

Die schwache evangelısche Durchmischung katholischer Regionen ach
1945 brachte erhebliche Identitätsprobleme angesichts der Ver-
flechtung VON ırche, Ortspolıutik Brauchtum, Vereinswesen Die ZWwei1
der drıtte Generatıiıon verste WEN1LSCI SIC anders SCII] soll
als dıe anderen Technische TODIemMe WEeI| Gottesdienstwege der
Religionsunterricht Nachmuittag, Abıturvorbereıtung und -prüfung
UrCc! Ortsgemeindepfarrer nıcht imMmMer SCIN vermehren dıe
chwierigkeıiten

Der bayrısche Zentralısmus
raft Montgelas bandıgte vermutlıc| unvermeıdlich dıe zentriıfugalen
Krafte des Königreiches ach 1800 UrcC. rigiden französısch-aufklärer1-
schen Zentralısmus Die straffe Beamtenverwaltung aßt ocheutejedes
Gymnasıum unmittelbar Mınısterium SC1I außer ortsnahen Pro-
blemftfällen Für den Religionsunterricht WITL. sıch das der sehr tarken
euerung Urc Lehrpläne AUuSs DiIie mMInutLOSeE Eıinhaltungspiflicht der
ane ran den Lehrer leicht dıe des Planausführungsbeamten
Auch Lehrbücher INUSsSEN fast vollständig den Plan »abdecken«
SO entste dıe efahr pädagogische Kompetenz NUT mehr auf methodi-
sche Vermittlungskompetenz reduzleren Das Lehrerselbstbewußtsein
1St deutlıch beeinftlußt Alle Abıturaufgaben werden AQus Muüunchen ZCeN-
tral gestellt VON »Geheimkommissionen« ausgearbeıtet VOL g1bt 6S
L1UT WCNLSC eimInNnıerte Auswahlmöglıichkeiten In Prüfungsnähe 1st
darum cht möglıch Was sıch Religionslehrer herausneh-
ICI »Gewissensifreiheit« gegenüber Vorschriften mmerhın konnten
für den evangelıschen Relıgionsunterricht CIMn inhaltlıch offenerer Plan
und dementsprechend ortlıche Kınsatzmoöglichkeıiten dıe ufgaben (1 -
reicht werden
DIe Kollegen können offenbar mıiıt dieser Regelung gul en INan ann
auch agen ob C1iN: maxımale reigabe der nhalte die auch sozlıal
wendbare rel1g1Öse Sprachkompetenz der Schuler Oördern wurde

Der Rechtsstatus des Faches ayern
ber die zahnlreichen Rechtsregelungen VOLN aat, Kırche der beıden ZU-
SAamIMmmeN kann NUTr (berblick gegeben werden. Die omplexe Ausbhil-
dung, Fortbildung, Pfarrer 1ı Schuldiens und die Lehrplanarbeıt werden

Punkt CISCDS behandelt

DIie Bayerische Verfassung neNnN:! dıe Kırchen ausdrucklıch als Bıldungstrager uch Of-
fentlıchen Bereich (Art 133) Das Bekenntnis ermöglıcht dıe ausnahmsweise inrıchtung
prıvater Volksschulen (Art 134). Dıie neuerdings staatlıcherseıits akzentulerten ersten
Biıldungsziele (Art 131) beginnen mıit »Ehrfurcht VOT Gott, Achtung VOI relıg1ö0ser Über-
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ZCUBUNg und der Wurde des Menschen«; dıe Taambe. verweist auf das Irummerfeld, »ZUuU
dem ine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung
VOT derur des enschen geführt at« Schon 1924 (Staatsvertrag) eistet die Kır-
che » kulturelle und ethısche Arbeit ZUT Aufrechterhaltung Von Friıeden und Ord-
NUuNg«, un ‚WäaTlr ewigen Quellen« Im selben polıtıschen iInn formuliert 1986 Kul-
tusminıster Maıer, der Staat se1 Religionsunterricht unmiıttelbar interessiert, »weıl dıe-
SCT Werte vermittelt, dıe den inneren usammenhalt des Staates und der Gesellscha: BC-
währleisten«. Die verfassungsrechtliche Verankerung des Relıgionsunterrichts »ubersteigt
alle 11UT padagogischen Begrundungen«.

Fur dıe Olks-, rund- und Hauptschule, werden die jele darüber
hınaus ausdrucklich den christlichen Glauben gebunden. 135 be-
stiımmt » Dıe offentlichen Volksschulen siınd gemeinsame Volksschulen
für alle volksschulpflichtigen er In ihnen werden die Schüler ach
den Grundsätzen des christlichen Bekenntnisses unterrichtet und CIZO-

1966 fıel auf kırchlıchen unsch das Epitheton »abendländiısch«,
das bıs dahın mıt »christlich« verbunden WaTrT Das Gemeinsame der
chrıstlichen Bekenntnisse mußte NUunNn formuliert werden. 1967 en
ardına Döpfner und Bıschof Dietzfelbinger » Leıitsaätze« veröffentlicht,
die NUN Sanz »geistlich« ibel, Gebote, Vaterunser, altkırchliche Jau-
bensbekenntnisse, Lieder und auile in den Mittelpunkt rüucken. Die Na-
tur soll als Gottes chöpfung, der ensch als (Jottes en  1
Urc! Christi Erlösungswerk, behandelt werden allen Fäaächern Mini-
ster Maıier iımmt 1eSs 1986 auf, indem Bekehrung und Spirıtualitä
entschieden als auch dıe Schule (zumal in den Religionsunterricht) g-
hörıg bezeichnet Darum gehöre auch der Gemeindepfarrer die Schule
ema| heißt CS in 136 » Der Religionsunterricht ist Ordentliches
Lehrfach aller Volksschulen, Berufsschulen, miıttleren und hoheren ehr-
anstalten Er wird Übereinstimmung mıt den Grundsätzen der
betreffenden Religionsgemeinschaft. « Der Staatsvertrag sa dazu » Dıe
Beaufsichtigung und Leıtung des Religionsunterrichts den Schulen
werden der Kırche gewährleistet« 12) ach Möglıchkeıit sollen be-
kenntnishomogene Klassen gebildet, Lehrkräfte entsprechend der Be-
kenntniszugehörigkeit ausgewählt und der Religionsunterricht VOoON Leh-
Iern selbst gehalten werden
»Leıtung« evangelıischerseıts 1924 cht geEWUNSC worden, kam
aber aQus Parıtätsgründen hıneın. Im einzelnen gılt 1er

Die nhalte des Relıgionsunterrichts unterliegen ausschheßlich kırchlicher Bestimmung.
Wırd e1n LehrerNseinerreOoder se1ines sıttlıchen Verhaltens beanstandet, muß
Vom aa dQus dem Relıgionsunterricht zurückgezogen werden (Art des Staatsvertrags).

Die Erteilung des Religionsunterrichts dıe kırchliıche Bevollmächtigung VOTaus
Diese beinhaltet ıne Bekenntnisverpflichtung des Lehrers

Der Dekan kanjederzeıt den Religionsunterricht besuchen. )e1 Pfarrern 1m Schuldienst
nımmt alle sıeben Jahre dıe kiırchliche Beurteulung VOL. Er ist beı jeder staatlıchen DZw.
kommunalen Beurteilung hauptamtlıcher rer (4-Jahresturnus) des Relıgionsunter-
richts benachrichtigen (gilt für Gymnasien, Realschulen, berufliche Schulen) und kann,
eventuell durch einen Vertreter, beratend, ber nıcht benotend der Beurteilung eilneh-
IMNenNn
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Einıige schulartspeziıfısche Fachberater, im FEınvernehmen mıt der Kırche ernannt, bera-
ten das Ministerium insbesondere hinsıchtlich pädagogisch-didaktischer Fragen uch 1m
Personalbereich.

»Ordentliches ehrfach« he1ißt mıt verschwindend geringen Ausnahmen,
dıe Stundentaftel durch die chulze1l hindurch 7Wel ochen-

stunden Religionsunterricht auswelst, Von der Grundschule bıs Be-
rufsschule und Abitur. In der Oberstufe des Gymnasıums besteht en
Kurshalbjahren Belegungsverpflichtung. Da der Religionsunterricht
ach staatlıcher Auffassung Urc dıie Bekenntnishomogenıität VON Lehr-
plan, ehrer und Schüler konstitulert wird, nehmen dıe evangelıschen
Schüler evangelischen Religionsunterricht teıl, andere en 65 aber
N1IC| Seıt ZWel ahren können bekenntnislose (>Ungetaufte«) auf An-
trag und mıt Genehmigun des Dekans als ordentliche Schuüler teilneh-
HI1C)  S Diese egelung brachte ersten Jahr München dıe 1200 An-
meldungen. Ferner können Schuler teilnehmen, deren Religionsgemein-
SC} ausdrücklıch erklärt, daß dıe evangelıschen Lehrpläne mıt ihren e1l-

Grundsätzen übereinstiımmen (z.B eformıerte, EvangelischeAl-
anz Ist füur eine Religionsgemeinschaft eın Religionsunterricht staatlıc|
eingerichtet, darf deren Schuler auch dann N1IC| einem anderen Relıi-
gjonsunterricht eilnehmen, WEn seinem »SCEIN« Religionsunter-
T1C de aCctio nicht gehalten (z.B griechisch- und russisch-ortho-
dox)
Es ze1igt sıch übrıgens immer deutlıcher, dıe Beanspruchung des grundgesetzlıch ga-
rantierten Relıgionsunterrichts UrcC| kleinere Relıgionsgemeinschaften bis hın einem
jJüdıschen, griechisch- und russisch-orthodoxen und altkatholischen bıtur, entral DC-
stellt, dazu die Verhandlungen uber einen islamıschen Relıgionsunterrichtnzuneh-
mender Unerfüllbarkeıt in der Praxıs dıe IL Verfassungsgarantıe 1Ins Wanken bringen
koönnte. Solche Sorgen werden seıtens des Staates urchaus geäußert.
Von diesen (evangelischerseıts oft N1IC befürworteten) Regelungen ist
die Austrıttsmöglichkeıit AQUus Gewilssensgründen N1IC berührt 137
der Verfassung VON 1946 siıeht VO  ; » Fur Schüler, dıe N1IC| el1g10ns-
unterricht teillnehmen, ist eın Unterricht ber die allgemeın anerkannten
(Girundsätze der Sıittliıchkeit einzurichten. &< Tatsächlıic) ist das Fach erst 1mM
Gefolge häufigerer ustrıtte ab 1969 allmählich eingefü worden. Jahr-
gan  ChH fuür 1k- sınd WIeE für Reliıgionsunterricht ab fünfTeilneh-
IMNernNn einzurichten. Gruppen siınd allerdings ach ben hın ange aufzu-
füllen, bıs dıe Jahrgangsrichtzahl (z.B für Grundkurse 28) überschritten
wırd Neuerdings en immerhiın Gruppen ann geteilt werden, WeNnNn
ihre Teilnehmer AUus mehr als TreN Klassen zusammenkommen. Teilneh-
89158 Ethikunterricht, der derzeıt 1im allgemeınen etiwa VOIMM ahrgang

eingerichtet ist, sınd alle Schüler, dıe keinem schulıisch verbindlıchen
Bekenntnis angehören, SOWIle die aus dem Religionsunterricht usgetre-

1986 besuchten den Ethikunterricht Aaus den Klassen fünf bıs CUunMn
30y aus den Klassen zehn bıs elf6- O% und in den Klassen Zwolf und
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dreizehn 15-16 der Gymnasılasten (beı denen die ahl OCNsSten
ist) Nur in der Oberstufe steigt die Tendenz langsam, offenbar 1im Zusam-
menhang mıt der Möglıchkeıit, sıch das Kursmenu zusammenstellen
köonnen. Das Verhältnis Von el1g10ns- und Ethikunterrich: ist allgemeın

und gut Der Ethikunterrich bestätigt rückwirken den schul-
integrierten (harakter des Religionsunterrichts.
Schließlich bleıibt vermerken, daß der aa für den Volksschul-Reli-
gionsunterricht, der Uurc. Pfarrer und andere kirchliche Lehrkräfte r
teılt wird, eine in die allgemeıine Besoldungsklasse 1eBDende beträchtliche
Pauschale zahlt Hauptamtlıch angestellte TrTer werden staatlıch /kom-
munal bezahlt

Zur Sıtuation des Religionslehrers und seiner

DE Die Ausbildung
Statt einer 1974 vorgesehenen Schulstufenausbildung gilt seıit 1977 1n
ayern dıe Ausbildung ach sechs Schulart-Lehrämtern Die Ausbildung
efür die Volksschule in den Fakultäten für Erziehungs- und Gesell-
schaftswissenschaft den Universitäten; Fachdidaktık wırd beı der
Fachwissenscha studiert. Im erziehungswissenschaftlichen Grund-)
Studıum annn anstelle VON Philosophie auch Theologıe ele werden.
Das kurze eıt vorgesehene Zweı-Fächersystem ist DUn auch für dıe
Hauptschule modifizıert, daß ehrer wlieder gahnz ihre Klassen führen
können. Für berufliche Schulen und Gymnasıen ann in München und
Erlangen-Nürnberg tudıiert werden, für die anderen Schularten den
anderen Landesuniversitäten mıt » Kleinfakultäten« ZWEeI bıs reıl Pro-
fessoren. Das Sonderschullehramt annn ber München der urzburg
erreicht werden. erufungen geschehen mıt den beiden
» Großfakultäten« Je ach Ortsnähe. Die Kırche wırd el gutachtlıc
gehö SIeE ann rüfungen ertreter entsenden, die aber nıcht selbst
prüfen. Studiıenordnungen werden VO aa 1mM Benehmen mıt der Kır-
che genehmıigt. Beıl der Ausbildung der Volksschullehrer in der zweıten
ase gibt 65 Übergangsschwierigkeiten, weiıl och keine entsprechend
ausgebildeten Seminarlehrer verfügbar Sind.

Dıie Fortbildung
Analog ZUT staatlıchen Fortbildungsakademie in Dıllıngen estehen
kirchliche Fortbildungsinstitute, das evangelısche in Heıilsbronn Der
aa bezahlt die Teilnahme der Lehrer und stellt s1ie VOIN Unterricht frei
Das Fortbildungsangebot wird mıt dem Institutsdirektor VON schulartspe-
zıfıschen Relıgionsunterrichtsgremien ausgearbeıitet.
Das Katechetische Amt in Heıilsbronn bıldet Religionspädagogen und Katecheten fort, dıe
(Gemeiinschaft Evangelischer Erzieher In schulfreier eıt Volksschullehrer. eg10-
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nale Fortbildung betreıbt das Fortbildungsinstitut für rer Oolks- un! Realschulen
das Katechetische Amt für Berufsschullehrer und VOT em durch intensıve Referententa-
tigkeıt DiIe Fac)  erater Gymnasıum halten kurze Groß Fortbildungstage den Regle-
rungsbezirken, das Mıniısterium versammelt Religionsunterrichts-» Funktionare« des
Gymnasıums dıe staatlıchen Schulamter betreuen Arbeitsgemeinschaften fuür Volksschul-
lehrer dıe eKanate Pfarrer und Ter Volksschulen Das Angebot 1St Vergleich

anderen Fachern NOTIMN groß un: vielfältig, gelegentlıch bestimmte Kurse aus-

fallen Wo der aa nıcht finanzıert SprIngt bisher dıe Kırche großzugıg CIMn Eıne Fortbil-
dung CIECHNCH Schulzımmer wırd wıiıeder angeregt, ber nıcht verwirklıcht Die CI-

WOBCHC Eınführung VO:  —; Schuldekanen stOßt auf Bedenken Nn der Kombinatıon
VO  — eratung un Aufsıicht

Zusammensetzung der Lehrerschaft
Bıs dıe fünfzıger Jahre gab 65 Gymnasıen und Realschulen 1U den
voll den Schuldiens übernommenen Pfarrer rst seıther annn Reli-
S10 als ein Fach neben anderen tudiert werden »großen weıterfüh-
renden chulen« soll auch künftig C1iMn Pfarrer unterrichten Referendare
verstehen diese egelunggals Verdrängungswettbewer SO-
ange aa undTdie IrcAlıiıche Prasenz der Schule für richtig hal-
ten erscheıint aber dıe bestehende egelung sinnvoll

Volksschulen unterrichten ehrer Reliıgionspadagogen und (abneh-
men Katecheten Reliıgionspädagogen unterrichten auch eru{is-
chulen Realschulen aber 1Ur SOWEIT ılologen fehlen S1ie stehen
überwiegend ırchendienst

Eıne kurze Aufgliederung erg1ibt fur 1986 folgendes ıld 1567 Pfarrer Gemeinndedienst
(zu Wochenstunden nterrIic| einschließlich Konfirmandenunterricht verpflichtet
geben 8072 Wochenstunden (ım Schnitt 210 Pfarrer Schuldienst 3976 280 elı-
gionsphilologen 4361 (ım Schnitt 6!) 386 »kırchliche« und CINISC »staatlıche« elı-
gionspädagogen (FH) 8043 539 Katecheten 1111 Nebenamt 4049 dıe Volksschullehrer

714 €es em 41 215 Wochenstunden Von Unterrichtsausfall sınd 831 Klassen De-
troffen der Ausfall endiert VO  - NIC vermeıdbaren stellenbedingten vorubergehenden Un-
terbrechungen abgesehen ull Nur beruflıchen Schulen entfallen

und Berufsschulen % des Relıgionsunterrichts €e1 1STt TENC| beruck-
sıchtigen Pfarrer mıt 048 Stunden weıt mehr als C1MN 1ertel des Bedarfs decken Ge-
meıindepfarrer drängen allerdings auf spurbare Verringerung iıhrer Pflichtstunden

Lehrpläne Schulbücher Unterrichtsmedien
ehrpläne werden se1ıt CIHMSCH ahren Urc! kırchliche Kkommıissionen e_
arbeıtet Der aazahlt die anlifallenden Kosten für SCLIHNC Lehrer gıbt Un-
terrıchtsermäßıgung und nterrichtsbefreiung den ıtzungen und
ZWäal füur ZWC1 Kommissiıonen Jahr Dıie Kırche ann weıtere Miıtgliıeder
der Kommissionen finanzıeren. Erfahrungsgemäß brauchen elıg10ns-
unterrichts-ane sehr viel mehr eıt als die anderer Fäacher Der entspre-
chende eieren staatlıchen NSUtu für Schulpädagogik und Bıl-
dungsforschung Munchen stellt dıe Verbindung allgemeınen
Lehrplanentwicklung und anderen Fachern her 1ST schulartüberg-
reifender »geborener« Berater Jeder Lehrplankommission Der aa-
hebt DUr Adus Verfassungsgründen Eınwande g1bt aber zuweılen Rat-
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schläge. In der Form der Lehrpläne ist die 1rC| frel, weıcht aber AUSs
Grunden der Schulsolidarıtät cht weıter als nötig (und vorbildlich?) ab
ach kiırchlicher Genehmigung setzt der Staat dıe ane in raft
Die lernmittelfreien ehrbücher mussen hinsıc  1C| iıhrer allgemeınen
Kıgnung, besonders aber iıhrer SCHNAUCH Lehrplanentsprechung, VON ZWeIl

(minısteriellen) (Giutachtern geprüft und VON der Kırchege-
heißen werden. Fur die gymnasıale Oberstufe erwelst 6S sıch 1N-
haltlıcher enneır als sehr schwıer1g, Lehrbücher konzıpleren.
Unterrichtsmedien mussen auch für den Religionsunterricht staatlıch genehmigt werden,
ußer den VON einem Lehrer selbst hergestellten. Vom »Institut für ılm und 1ld in Wıs-
senschaft und Unterric)  « hergestellte oder VoNn den Staatlıchen Landesbildstellen fuür den
Unterricht freigegebene Medien gelten als genehmıigt. Die Evangelısche Medienzentrale
in Nuüurnberg ann VO:  - sıch Aus nıchts genehmıiıgen. Über »unterrichtsbegleıtendes Mate-
rial« g1bt Nıschen, dıe VON kırchlıchen Arbeitsstellen gefullt werden.

TÜr Sıtuation VOIll Schuler und Fach der Schule

31 Schuler und Kırche
Wiıe uberall macht siıch auch in Bayern das Schwinden relıg1öser und
kirchlicher Sozialısation 1mM Religionsunterricht erheDIilC| emerkbar Die
Schwierigkeiten des Onzepts, Oolks- und Bekenntniskirche se1ın wol-
len, treten schärfer hervor. Die Kenntnis elementarer Vorstellungen,
Sachverhalte und exte cCNristlicher Tradıtion ann immer wen1ger VOILI-

ausgesetzt werden, auch WECeNnNn Jahrelang daran gearbeıtet wiırd. SO rängt
sich die rage immer mehr auf, WwW1e mıiıt diesem Phänomen konstruktiv
UumMSCSaNgcCHh werden ann und soll 1 )a auch Symbole sozıale Plausıbilıtat

Lebensumtfel brauchen, hılft eine Uurz greifende Symboldıdaktık
ebenfalls nıcht weiter. Vermutlich gehen dıie 1er aufbrechenden Fragen

den Nerv christlichen /kirchlichen Selbstverständnisses überhaupt.
uch TODIeme brauchen W.  9 womıt Sie bearbeıtet werden können.
Immer häufiger wırd Elternarbei gefordert, außerschulische rganzung
des Religionsunterrichts auf handftfesten Lern{feldern, den noötigen
Rahmen selbst schaffen, in dem »leben lernen« gelıngen könnte Was
Einführung In den christliıchen Glauben he1ßt, muß ohl grundsätzlıch
LICUu AaNSCPANSCH werden.

G Zr des aCcC in der Schule
Der Religionsunterricht genießt das Privuleg, fachspezifische Institute 1im
Ruücken aben, in Bayern das Katechetische Amtin Heıilsbronn und die
G ymnasial-Pädagogische Matertialstelle In rlangen. Ersteres betreut
neben Konfirmandenunterricht Lehrer-Pfarrer-Arbeitsgemeinschaften,
Fortbildung in den ersten (Pfarr-) Amtsjahren, Medienherstellung und
-beratung, bıldet Relıgionspädagogen (FH) weıter, gıbt Arbeitshilfen
heraus, erarbeıtet mıt Kommissionen ehrpläne und erprobt S1ie und
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nımmt ber das Land hın zunehmend Ausbildungsfunktionen für
die zweıte ase wahr. Seine nunmehr hauptamtlıchen Referenten
sınd AUus der religionspädagogischen Landschaft nıcht wegzudenken.
Die Stelle In Erlangen, hervorgegangen daQus Selbsthilfeaktionen des gymnasıalen Verban-
des, dann kırchlich finanzıert, staatlıch durch Teilabstellungen VON rTern unterstutzt, Aal-

beıtet ohne hauptamtlıche Referenten, bestreıtet dıe Arbeıtshilfen vielmehr weıtgehend
mıt Kollegenbeıutragen und 1eN Hen mıt besonderen Gymnasıalaufgaben Beauftragten
als Statte des Austausches, der Abstimmung und Planung, VOon Anregungen aa und
Kırche und der Bıldung konkreter Arbeıtsgruppen. DiIie Verbindung ZUT Arbeıt anderer
Facher auft wıieder uber den ISB-Referenten.

Die vergleichsweıse großen Freiraume des Religionsunterrichts werden
manchmal als » Narrenfreiheit« betrachtet, dıe für die Schule 1mM SaNZCH
unverbindlı bleiben können. Auch dıie uniıversiıtäre Religionspädagogik
kummert siıch einseıt1g fachinterne der psychologische TODIeme
und zuwen1g den Kontakt mıt anderen Fächern, obwohl doch Jjeder
weiß, daß das Wirklichkeitsverständnıis der Schüler VoNn den »harten Fa-
chern« gepragt ermutlc| ist 1er fachprofessionelle OFTSIC)|
schuld ber auch ayrısche ehrer machen fast gar nıcht VON der MOg-
ichkeı der Leistungskurse und damıt VOoN Studierfähigkeitsentwicklung
eDrauc Wem das CAN1CKsSa Von Schule und Schüler nıcht gleichgültig
ist, der muß sıch den aus der Schule selbst kommenden Herausforderun-
SCH in 7Zusammenarbeiıt und Auseinandersetzung stellen

Absıchtserklärungen der Landessynode 1mM Aprıl 1986
Die Synode dankte allen Religionsunterricht Beteıligten, nschte
aber einzelnen auch:

praxısnähere Ausbildung durch Uniiversıitat und Hochschule;
Starkung der fachdidaktischen ompetenz Studierender und Lehrender:;
ngebote spırıtuellen Erfahrungen VO  — Tern und Schulern;
Förderung regionaler und Okaler Fortbildung;
Verstärkung der Ontakte zwıschen Schule und Gemeıinde;
besondere Unterstutzung des Religionsunterrichts Berufsschulen und 1ın der Dıaspora

u.d4

osehr der Synode fur ihr Interesse Religionsunterricht danken ist,
ruft doch der möglıche Eindruck Besorgnis hervor, Fortbildungsmaßnah-
INCIMN und bessere ehrbücher könnten und ollten die eigene el
der religionspädagogischen Kompetenz des Lehrers An dieser
eigenen Kompetenz ängc aber VOTLr em anderen, WI1IE 6S mıt den Kon-
zepten und der ealta des Religionsunterrichts weitergeht.

Pfarrer Studiendirektor Konrad Fikenscher ist eieren fuüur Evangelısche Religionslehre
Staatsınstitut fur Schulpädagogik und Bıldungsforschung in Munchen und unterrichte
einem Muüunchener Gymnasıum.


